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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1981

Norm

AÖSp §1

Rechtssatz

Die AÖSp sind so auszulegen, daß dadurch die vom Gesetz dem Spediteur auferlegte P5icht zur Wahrung des

Interesses des Versenders nicht aufgegeben wird. Unklare, nicht eindeutige Regelungen sind so zu verstehen, daß der

Grundsatz nicht beeinträchtigt wird, Regelungen, die diesem Grundsatz in einer mit den Zielen des Gesetzgebers

unvereinbaren Weise widersprechen, müssen als unwirksam angesehen werden. Dabei darf aber nicht einseitig auf

die Belange des Versenders abgestellt werden; es muß ein billiger Ausgleich zwischen diesen und den gerechtfertigten

Belangen des Spediteurs gefunden werden.
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